
GA - gemeinnützige arbeit - Landgerichtsbezirk Bad Kreuznach 
 
STATISTIK  
 
Der Fachbereich GA im Landgerichtsbezirk Bad Kreuznach verzeichnete im Jahr 2018 erneut einen 
Aktenrückgang. So konnten im Jahr 2018 insgesamt 204 Akteneingänge verbucht werden (2017: 286 Fälle), 
was ein Minus von 28,67 % entspricht.  
 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Auch die abgearbeiteten Tage gingen um 24,22 % zurück. So waren es im Jahr 2017 noch 4.146 Tage die 
abgearbeitet wurden, im Jahr 2018 waren es 3.142 Tage. 
 
Bei den Verfahrenseinstellungen ist ein Rückgang von 5,03 % zu verzeichnen.  
(2017: 3.062 Stunden, 2018: 2.908 Stunden). 
In den Bewährungsauflagen der Gerichte gab es ein Plus von 117,76 % zu verzeichnen. Im Jahr 2017 waren 
es 304 Stunden, die abgearbeitet wurden, im Jahr 2018 662 Stunden. 
  
Zahlenmäßig ging die Frauenquote in 2018 zurück (2017 70 Frauen / 216 Männer, 2018: 58 Frauen /  
146 Männer). Dies entspricht ein Minus von 17,14 %. 
 
Abgeschlossene Verfahren 2018 im Landgerichtsbezirk Bad Kreuznach 
 
Im Rahmen der Geldstrafentilgung haben 105 Personen insgesamt 10.782 Stunden gemeinnützige Arbeit 
geleistet. Dies entspricht 1.797 Tagessätzen - somit wurden 257.043,- Euro an Inhaftierungskosten 
eingespart. 
 
 
 



 
Weiterhin wurde durch Beauftragung der Justizbehörden Bad Kreuznach (STA/AG) im Rahmen von 
 

 Bewährungsauflagen = 362 Stunden und 

 vorläufigen Verfahrenseinstellung nach § 153 a StPO = 2.747 Stunden abgeleistet. 
 
LG-Bezirk Bad Kreuznach 2018 
  
    
  Tilgung BWH-Auflage   § 153 a 
Personen 105 8 74 
Tagessätze 1.797 -  -  
Stunden 10.782 362 2.747 

 
 
Auswärtige Landgerichtsbezirke 
 
Hier wurden im Rahmen der Geldstrafentilgungen zusätzlich von 33 Personen 4.499 Stunden gemeinnützige 
Arbeit geleistet, so dass geschätzte* 107.280,- Euro Inhaftierungskosten eingespart werden konnten. 
Weiterhin wurde durch Beauftragung auswärtiger Justizbehörden (STA/AG) im Rahmen von 

 Bewährungsauflagen = 300 Stunden und 

 vorläufige Verfahrenseinstellung nach § 153 a StPO = 161 Stunden abgeleistet. 
 
 
Auswärtige Landgerichtsbezirke 2018 
 
    
  Tilgung BWH-Auflage    § 153 a 
Personen 33 2 5 
Tagessätze 750 -  -  
Stunden 4.499 300 161 

 
 
Übersicht über die abgeleisteten Stunden 2018 
 

Geleistete Stunden im Landgerichtsbezirk 
Bad Kreuznach

20%

3%

77%

Tilgung

BWH-Auflage

   § 153 a

 
 
 
 



 
 

 
 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Übersicht Haftkosteneinsparung durch „Schwitzen statt Sitzen“ 
 
 Tilgungsverfahren STA  

 Bad Kreuznach 
Tilgungsverfahren auswärtige STA 

Personen 105 33 
Tagessätze 1.797 750 
Stunden 10.782 4.499 
Kosten 257.043  107.280 
 
 
Alles in allem haben 138 Personen im Rahmen von „Schwitzen statt Sitzen“ eine Summe von insgesamt  
15.281 Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet. Dies entspricht 2.547 Tagessätzen und somit einer  Einsparung 

von geschätzten* 364.323,- Euro  (Die an Inhaftierungskosten in Rheinland-Pfalz betragen pro Person am Tag 

aktuell 143,04 Euro). 
 
 
 
 
AKTIVITÄTEN 
 
Erstmalig wurde seitens der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Auflage erteilt, 
Schadenswiedergutmachung im Rahmen des 153 a StPO durch Ableistung von gemeinnütziger Arbeit zu 
erbringen. Das bedeutet, der oder die Täterin haben die Möglichkeit, einen vom Gericht festgesetzten Betrag 
abzuarbeiten. Pro Stunde erhalten sie 5,- €. Sobald die Auflage erfüllt ist, wird der Betrag seitens der Opfer- 
und Täterhilfe an das Opfer bzw. den Geschädigten ausgezahlt. Noch sind einige Hürden zu überwinden. 
2018 haben zwei Probanden einen Betrag von 638,- Euro erarbeitet. 
 

AUSBLICK 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zusammenarbeit mit den Gerichten weiterhin 

unproblematisch ist und der Verein einen hohen Stellenwert im Landgerichtsbezirk  

Bad Kreuznach eingenommen hat. 

Auch der Kontakt zu den Einsatzstellen läuft weiterhin gut. 


